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Ein oft zu beobachtender Mangel unserer Urteile in 
Strafsachen ist die ungenügende Begründung der im 
Urteil getroffenen Schuldfeststellungen. Auch die Urteile 
des Obersten Gerichts können in diesem Punkte nicht 
immer restlos befriedigen. In seinem Urteil vom
28. September 1956 - 2 Zst III 56/56 (NJ 1956 S. 768) 
lehnte das OG einen Kassätionsantrag des General
staatsanwalts ab, in dem u. a. auch die Schuldfeststel
lungen eines Kreisgerichts angezweifelt wurden, obwohl 
dieser Antrag nach dem in der „Neuen Justiz“ und in 
der veröffentlichten Urteilsbegründung geschilderten 
Sachverhalt durchaus berechtigt war. Der Sachverhalt 
war kurz gesagt folgender: Der Angeklagte hatte einen 
Arbeitskollegen, um ihn an der Arbeit zu hindern, von 
einem Anhänger rückwärts am Bein heruntergezogen. 
Der Geschädigte fiel auf den Hinterkopf, erlitt eine 
Gehirnerschütterung und eine Quetschung des Schädels. 
In objektiver Hinsicht ist zweifelsohne eine Gesund
heitsschädigung im Sinne des § 223 Ads. 1 StGB ein
getreten. Ebenso steht fest, daß die konkrete Art und 
Weise der Tatbegehung verbunden mit den eingetre
tenen Folgen „eine das Leben gefährdende Behandlung“ 
im Sinne des § 223a StGB darstellen. Das allein reicht 
jedoch zu einer Verurteilung nach § 223 oder gar nadi 
§ 223a StGB nicht aus.

Dem Täter muß zunächst der Körperverletzungsvor
satz nachgewiesen werden. Der Generalstaatsanwalt 
bezweifelt die Richtigkeit der Entscheidung des Kreis
gerichts, „da keinesfalls erwiesen sei, daß der An
geklagte Sch. verletzen wollte“. Das Urteil des OG hält 
diesen Ausführungen des Generalstaatsanwalts ent
gegen:

„Der Angeklagte hat den Zeugen Sch. von rückwärts 
am Bein gezogen und ihn von dem zu beladenden 
Anhänger heruntergerissen. Diese Handlung hat er 
vorsätzlich begangen. Das ergibt sich insbesondere aus 
den kurz vorher vom Angeklagten an den Zeugen 
gerichteten Worten: .Sonst zerre ich dich vom Wagen 
runter*.“

Eine solche Argumentation kann wenig befriedigen. 
Sicher hat der Angeklagte den Verletzten „vorsätzlich“ 
am Bein gezogen, sicher hat er ihn auch „vorsätzlich“ 
vom Wagen heruntergezogen. Aber dieses „vorsätzlich 
Vom-Wagen-Herunter-Ziehen“ ist noch kein Körper
verletzungsvorsatz; der »Hinweis: „Diese Handlung hat 
er vorsätzlich begangen“ betrifft mithin nicht den 
Körperverletzungsvorsatz. Auch die als Indiz für einen 
solchen Vorsatz nach § 223 StGB angeführte Äußerung 
des Angeklagten: „Sonst zerre ich dich vom Wagen 
runter“, ist noch kein schlüssiger Beweis für einen 
Körperverletzungsvorsatz. Im Zusammenhang mit der 
Aufforderung, der Verletzte möge nicht so schnell 
arbeiten, beweist diese Äußerung — wie der General
staatsanwalt richtig angenommen hat — nur, daß der 
Angeklagte den Verletzten an der Arbeit hindern wollte. 
Sie beweist weiter, daß der Angeklagte beabsichtigte, 
„Gewalt“ anzuwenden; sie beweist aber noch nicht, daß 
der Angeklagte G e w a l t  i n  F o r m  e i n e r  K ö r 
p e r v e r l e t z u n g  anzuwenden gedachte. Dies müßte 
aus weiteren Indizien erwiesen werden. Das OG führt 
zwei solcher „Indizien“ an:

„Der Angeklagte wußte, daß der Zeuge Sch. im Alter 
von über 60 Jahren stand, er wußte, daß ein Sturz aus 
einer Höhe von über einem Meter gesundheitsschädi
gende Folgen haben konnte.“

Mit solchen Feststellungen allein läßt sich kein 
Körperverletzungsvorsatz beweisen. Die Tatsache, daß 
der Angeklagte das Alter des Verletzten kannte, läßt 
für sich gesehen noch keinen Schluß auf einen irgendwie 
gearteten Vorsatz zu. Erstens bleibt im Urteil offen, ob 
der Angeklagte zum Zeitpunkt der Entschlußfassung an 
das Alter des Verletzten überhaupt gedacht hat; denn 
das OG spricht nur von einem abstrakten beziehungs
losen Wissen des Angeklagten. Zweitens bleibt offen, 
ob der Angeklagte zum Zeitpunkt der Entschlußfassung 
daran gedacht hat, daß der Verletzte infolge seines 
Alters etwas unbeholfen sein — was das OG mit seiner 
Berufung auf das Alter offensichtlich gemeint zu haben 
scheint — und deswegen eventuell unglücklich vom 
Anhänger fallen könnte. Sachliche Feststellungen, daß

der Verletzte tatsächlich infolge hohen Alters bereits 
unbeholfen war, hat das OG überhaupt nicht getroffen, 
so daß sein Versuch, über das Wissen des Angeklagten 
vom Alter des Verletzten einen Indizienbeweis hinsicht
lich des Körperverletzungsvorsatzes zu führen, als miß
glückt angesehen werden muß. Die Argumentation des 
OG ist in diesem Punkte ebenfalls nicht schlüssig.

Als weiterer Beweis für einen vorhandenen Körper
verletzungsvorsatz wird angeführt: Der Angeklagte 
„wußte, daß ein Sturz aus einer Höhe von über einem 
Meter gesundheitsschädigende Folgen haben konnte“. 
Das scheint nun eher eine Behauptung des Gerichts als 
ein Beweis zu sein. Außerdem steht auch diese Behaup
tung recht beziehungslos zum Sachverhalt. Die Frage 
lautet: Hat der Angeklagte zum Zeitpunkt, als er den 
Entschluß faßte, den Verletzten vom Anhänger zu 
„zerren“, damit gerechnet, daß Sch. durch das „Vom- 
Änhänger-Zerren“ verletzt werden konnte? Nur so 
darf die Frage gestellt und darauf muß geantwortet 
werden. Das Urteil aber spricht wieder nur davon, daß 
der Angeklagte „wußte“. Es dürfte nicht ganz unbe
gründet sein, wenn man annimmt, daß dieses „Wissen“ 
erst nachträglich nur abstrakt und ohne Beziehung zum 
Denken und Wollen des Angeklagten zum Zeitpunkt 
der Tat rekonstruiert worden ist. Ein solchermaßen 
abstraktes Wissen, das im Ergebnis einer abstrakten 
Befragung konstatiert wird, ist aber noch kein Beweis 
für einen Körperverletzungsvorsatz. Wenn das OG mit 
seinem Satz vom „Wissen“ des Täters etwas anderes 
hat aussagen, eben die geforderte Antwort auf die oben 
formulierte Frage hat geben wollen, dann hätte es im 
Urteil einwandfrei formulieren müssen; so aber kann 
die Beweisführung wenig befriedigen.

Abschließend zu diesem Problem erklärt das OG: Der 
Angeklagte

„hatte auch nicht die Absicht, den Zeugen am schnellen 
Weiterarbeiten dadurch zu hindern, daß er ihn am 
Bein festhielt, sondern, wie sich aus der oben wieder
gegebenen Äußerung ergibt, beabsichtigte er gerade, 
den Zeugen vom Anhänger gewaltsam herunterzu
bringen. Bei diesem Sachverhalt ist die Feststellung 
des Kreisgerichts, daß der Angeklagte die Beschädigung 
der Gesundheit des Zeugen Sch. bedingt vorsätzlich 
verursacht habe, nicht zu beanstanden“.

Der Hinweis auf die Absicht ist unklar, denn es dürfte 
niemand bestritten haben, daß der Angeklagte beab
sichtigte, den Verletzten „vom Anhänger gewaltsam 
herunterzubringen“. Aber das beweist noch keinen 
Körperverletzungsvorsatz, denn man kann jemand auch 
ohne Körperverletzung „gewaltsam vom Anhänger her
unterbringen“. Von der ganzen Beweisführung in der 
Urteilsbegründung bleibt in letzter Instanz nur der Satz 
erhalten, daß die Feststellungen des Kreisgerichts, der 
Angeklagte habe bedingt vorsätzlich gehandelt, nicht zu 

■ beanstanden seien; d. h. es verbleibt die Behauptung 
des Vorsatzes, der Beweis wird nicht geführt.

Als besonderer Mangel dieser Urteilsbegründung fällt 
die völlige Nichtbeachtung der voluntativen Momente des 
Vorsatzes auf. Das OG spricht — und wie dargetan 
wurde, recht unvollkommen — nur vom „Wissen“ des 
Angeklagten; davon, was er „gewollt“ hat, ist überhaupt 
nicht die Rede. Dies ist um so unverständlicher, als 
gerade beim „bedingten Vorsatz“ die Willensproble
matik äußerst kompliziert ist. Wenn die umstrittene 
Tat bedingt vorsätzlich begangen sein soll, so hätte 
ungefähr folgender psychischer Sachverhalt nach
gewiesen werden müssen: Der Angeklagte wollte den 
Verletzten daran hindern, schnell zu arbeiten. Er beab
sichtigte, dies dadurch zu tun, daß er den Verletzten am 
Bein vom Anhänger herunterzog. Dabei sah er voraus, 
daß der Verletzte (vielleicht, weil er infolge Alters 
unbeholfen war) körperlich zu Schaden kommen könnte. 
Der Angeklagte hielt diese Folgen nicht für unbedingt 
erforderlich, um sein Ziel (an der Arbeit zu hindern) zu 
erreichen. Da er aber den Verletzten an der Arbeit auf 
jeden Fall hindern wollte, auch wenn dieser sich beim 
Sturz verletzen sollte, entschloß er sich, ihn trotz der 
vorausgesehenen Gefahren vom Anhänger herunter
zuziehen.
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